
III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

307

Beschlüsse der Generalversammlung und des Sonderaus-
schusses erforderlich sind.

RESOLUTION 65/118

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 168 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/430, Ziff. 29)166:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretani-
en, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Keine.

65/118. Fünfzig Jahre Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die in ihrer Resolution 1514 (XV)
vom 14. Dezember 1960 enthaltene Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker,

sowie unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, in der die Völker der Welt ihre Entschlossenheit bekun-
deten, ihren Glauben an die Grundrechte der Menschen, an
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Na-
tionen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen und den so-
zialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in grö-
ßerer Freiheit zu fördern,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmun-
gen der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betref-
fend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen167,

eingedenk ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus er-
klärte, sowie der Notwendigkeit, zu prüfen, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung der bedeutsamen und verdienstvollen
Rolle, die die Vereinten Nationen schon seit ihren Anfängen
auf dem Gebiet der Entkolonialisierung wahrnehmen, und
feststellend, dass im Laufe dieser Zeit mehr als einhundert
souveräne Staaten entstanden sind,

insbesondere mit Befriedigung feststellend, dass in den
vergangenen fünfzig Jahren eine große Zahl ehemaliger Ko-
lonialgebiete die Unabhängigkeit erlangt hat und viele ehe-
malige Treuhandgebiete und Gebiete ohne Selbstregierung
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Ein-
klang mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker wahrgenommen ha-
ben,

sowie mit Befriedigung feststellend, dass der Sonderaus-
schuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Ziele und
Zwecke der Erklärung leistet,

ferner mit Befriedigung feststellend, dass die ehemali-
gen Kolonialgebiete als Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen und Mitglieder der anderen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen eine aktive und wichtige Rolle bei der
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta, der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit, der Entkolonialisierung und der Förderung des mensch-
lichen Fortschritts wahrnehmen und auf diese Weise die inter-
nationalen Beziehungen der Gegenwart tiefgreifend prägen,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses beteili-
gen,

166 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt. 167 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
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mit Befriedigung feststellend, dass die Verwaltungs-
mächte mit dem Sonderausschuss zusammenarbeiten und
sich aktiv an dessen Arbeit beteiligen, um den Prozess der
Entkolonialisierung und Selbstbestimmung voranzubringen,
und ihnen nahelegend, dies auch weiterhin zu tun,

in dem Bewusstsein, dass die Erklärung eine wichtige
Rolle dabei gespielt hat, den Völkern der Gebiete ohne
Selbstregierung zu helfen, und auch künftig bei ihren Bemü-
hungen um die Erlangung der Selbstbestimmung und Unab-
hängigkeit im Einklang mit der Charta und bei der Mobilisie-
rung der Weltöffentlichkeit zugunsten der vollständigen Be-
seitigung des Kolonialismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen eine Quelle der Inspiration sein wird,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Arbeitser-
gebnissen der Regionalseminare, die der Sonderausschuss
während der Ersten und Zweiten Internationalen Dekade für
die Beseitigung des Kolonialismus abgehalten hat,

sehr besorgt darüber, dass der Kolonialismus fünfzig
Jahre nach der Verabschiedung der Erklärung noch immer
nicht vollständig beseitigt ist,

sich zunehmend bewusst, wie wichtig die wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Entwicklung und Eigenständigkeit
für die Gebiete ohne Selbstregierung und ihre Völker ist, da-
mit sie eine echte Selbstregierung und Unabhängigkeit erlan-
gen und festigen können,

in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der ver-
bleibenden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselhoheits-
gebiete sind,

entschlossen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die
ohne weitere Verzögerung zur vollständigen und bedingungs-
losen Beseitigung des Kolonialismus in allen seinen Arten
und Erscheinungsformen führen,

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht aller Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung auf Selbstbestimmung, ein-
schließlich Unabhängigkeit, gemäß der in der Resolution
1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker;

2. erklärt, dass der Fortbestand des Kolonialismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen mit der Charta
der Vereinten Nationen, der Erklärung und den Grundsätzen
des Völkerrechts unvereinbar ist;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich
im Rahmen der Vereinten Nationen und der Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen mit aller Kraft für wirksame Maßnahmen zur
vollen und zügigen Verwirklichung der Erklärung in allen
Gebieten ohne Selbstregierung, auf die sie Anwendung fin-
det, einzusetzen;

4. fordert die Verwaltungsmächte und die anderen
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die
Tätigkeiten ausländischer Wirtschafts- und anderer Interessen
in den Kolonialgebieten nicht den Interessen der Einwohner
dieser Gebiete zuwiderlaufen und nicht die Verwirklichung
der Erklärung behindern;

5. ersucht die Mitgliedstaaten sowie die Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, sicherzustellen,
dass die ständige Souveränität der Kolonialgebiete über ihre
natürlichen Ressourcen uneingeschränkt geachtet und ge-
schützt wird;

6. äußert von neuem die Auffassung, dass Faktoren
wie Gebietsgröße, geografische Lage, Einwohnerzahl und
Knappheit an natürlichen Ressourcen die zügige Ausübung
des unveräußerlichen Rechts der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung, einschließlich Unab-
hängigkeit, im Einklang mit der Erklärung, die auf diese Ge-
biete uneingeschränkt anwendbar ist, in keiner Weise verzö-
gern sollen;

7. erklärt erneut, dass alle Verwaltungsmächte nach
der Charta und im Einklang mit der Erklärung verpflichtet
sind, in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten die
wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen Bedingungen zu
schaffen, die es diesen Gebieten ermöglichen, eine echte
Selbstregierung und wirtschaftliche Eigenständigkeit zu er-
langen;

8. ersucht die Verwaltungsmächte, die kulturelle
Identität und die nationale Einheit der ihrer Verwaltung unter-
stehenden Gebiete zu erhalten und die volle Entfaltung der in-
digenen Kultur zu fördern, mit dem Ziel, den Völkern dieser
Gebiete die ungehinderte Ausübung des Rechts auf Selbstbe-
stimmung und Unabhängigkeit zu erleichtern;

9. hält es für wichtig, dass die Vereinten Nationen im
Entkolonialisierungsprozess auch weiterhin eine aktive Rolle
spielen und ihre Bemühungen um eine möglichst weite Ver-
breitung von Informationen über die Entkolonialisierung in-
tensivieren, mit dem Ziel, die internationale Öffentlichkeit
noch stärker für die vollständige Entkolonialisierung zu mo-
bilisieren;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, für
die volle und zügige Verwirklichung der Erklärung und
Durchführung der anderen einschlägigen Resolutionen der
Vereinten Nationen zu sorgen;

11. bittet die nichtstaatlichen Organisationen mit ei-
nem besonderen Interesse auf dem Gebiet der Entkoloniali-
sierung, ihre Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Verein-
ten Nationen zu verstärken;

12. ersucht den Sonderausschuss, auch weiterhin die
volle Einhaltung der Resolution 1514 (XV) und der anderen
maßgeblichen Resolutionen zur Frage der Entkolonialisie-
rung durch alle Staaten zu überprüfen, nach den am besten ge-
eigneten Wegen zur zügigen und vollständigen Anwendung
der Erklärung auf alle Gebiete, auf die sie Anwendung findet,
zu suchen und der Generalversammlung konkrete Maßnah-
men zur vollständigen Verwirklichung der Erklärung in den
verbleibenden Gebieten ohne Selbstregierung vorzuschlagen;

13. bittet alle Staaten, mit dem Sonderausschuss bei
der vollen Wahrnehmung seines Mandats uneingeschränkt
zusammenzuarbeiten.




